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Satzung


des Wasser- und Fischereisportclubs e.V.,


Schotten


In geänderter Fassung gemäß  Beschluss der Mitgliederversammlungen vom 20.03.71, vom 29.03.80 vom 20.03.82 vom 20.03. 2004 und 10.04.2010
Satzung  

WFC - Schotten
§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen „Wasser- und Fischereisportclub e.V., Schotten“. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes in Friedberg eingetragen. Sitz ist Schotten.

§ 2 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Zweck des Vereins ist, auf gemeinnütziger, überparteilicher und überkonfessioneller Grundlage die Interessen des Angel- und Wassersports zu pflegen und zu fördern. Er betätigt sich selbst sportlich auf diesem Gebiet und will besonders der Jugend bei der Ausübung des Angel- und Segelsports dienen. Es können auch Abteilungen für andere Sportarten eingerichtet werden.

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen vergünstigt werden.

§  3 a Aufwendungsersatz im ideellen Bereich

Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich durchgeführt. Bei Bedarf kann aber im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine Aufwandsentschädigung gemäß § 26a Einkommensteuer- Gesetz beschlossen werden. Zuständig ist der Vorstand.

Der Verein erstattet anfallende Fahrtkosten, Verpflegungsaufwendungen und Übernachtungskosten für Aufwendungen, die unmittelbar mit der Erfüllung von Vereinsaufgaben zu tun haben. In angemessenem Umfang.

§ 4 Mitgliedschaft

Mitglied kann jeder, der in geordneten Verhältnissen lebt und über einen guten Leumund verfügt, werden.

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Jedes Mitglied erhält nach der Aufnahme ein Exemplar der Satzung und ist verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen und zu achten.  

Die Mitgliedschaft erlicht:

a)   durch schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand nur zum    

      Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 

      Kündigungsfrist von 3 Monaten.


b)   durch Ausschluss,

c)   durch Tod.

Beim freiwilligen Ausscheiden erfolgt keine Herauszahlung.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schwerwiegend gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Ein solcher Verstoß liegt insbesondere vor 

bei:

a) Stören des Vereinsfrieden oder unsportliches Verhalten,

b) Verstoß gegen die Vereinssatzung,

c) wiederholter Verletzung der wassersportlichen Vorschriften, bzw. von örtlichen Seeverkehrsordnungen oder ähnlichen Vorschriften,

d) Übertretung von gesetzlichen Vorschriften im Angelsport,

e) Beitragsrückständen von länger als 3 Monaten nach zweimaliger Mahnung,

f) Bekannt werden einer rechtskräftigen Bestrafung durch ein ordentliches Gericht wegen einer ehrenrührigen Handlung.

Die Gründe des Ausschlusses sind protokollarisch festzuhalten.

§ 5 Mitgliedsbeitrag

Jedes Vereinsmitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen, dessen Höhe jeweils von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

Jedes neue Mitglied zahlt eine Aufnahmegebühr, deren Höhe von der Mitgliederversammlung für das nächstfolgende Geschäftsjahr festgelegt wird.

§ 6 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung findet alljährlich und zwar im ersten Viertel des dem jeweiligen Vereinsjahr folgenden Jahres statt.

Sie wird unter Bekanntgabe der Tagesordnung und durch persönliche Einladung der Mitgliedert einberufen.  Die Einladungen müssen spätesten eine Woche vorher erfolgen.

Der Vorstand kann jederzeit durch seinen Vorsitzenden eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen lassen. Er muss dies tun, wenn 2/3 der Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung unter Angabe der Gründe beantragen.

Jedes über 18 Jahre alte Mitglied hat Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung.

Jugendliche bis 18 Jahren haben in der Mitgliederversammlung beratende Stimmen. Sie sind nicht wählbar. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit nach zweimaliger Abstimmung gilt der Antrag als abgelehnt.

Nach Entlastung des Vorstands ist bei Vorstandswahlen ein Wahlleiter zu bestimmen, der bis zur Neuwahl des geschäftsführenden Vorsitzenden die Versammlung leitet. Der neu gewählte geschäftsführende Vorsitzende schlägt der Versammlung die weiteren Vorstandsmitglieder zur Billigung vor.

Über Verlauf und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu führen die von dem Geschäftsführenden Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§ 7 Vorstand des Vereins
Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus:

a)   dem / der geschäftsführenden Vorsitzenden

b)   dem / der  Wassersportwart(in)

c)   dem / der Fischereisportwart(in)

d)   dem / der Schatzmeister(in)

e)   dem / der  Referent(in) für Organisation.

Der Verein wird durch den geschäftsführenden Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied des Vorstands vertreten. Im Verhinderungsfalle benennt der geschäftsführende Vorsitzende ein Vorstandsmitglied als sein Vertreter. Ist der geschäftsführende Vorsitzende nicht in der Lage, wird für die Zeit seiner Verhinderung ein Vertreter durch den Vorstand bestimmt. In den erweiterten Vorstand sind mindestens         3 Mitglieder als Beisitzer zu wählen.

Die Mitglieder des Vorstands gemäß § 26 BGB und die Beisitzer bilden den Gesamtvorstand.
Nach dem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt die nächste Mitgliederversammlung einen Ersatzmann.

Der Gesamtvorstand wird jeweils auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er führt die Geschäfte des Vereins, verwaltet das Vereinsvermögen und bewilligt Ausgaben im Rahmen der vorhandenen Vermögensdeckung.

Bei Hinzunahme einer weiteren Sportart, kann der betreffende Sportwart durch die nächste Mitgliederversammlung in den Vorstand nach § 26 BGB berufen werden.

Der Gesamtvorstand ist Beschlussfähig, wenn nach Einladung aller Mitglieder die Mehrheit anwesend ist.

                Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung ein  



langjähriges verdienstvolles Vorstandsmitglied, in  

                Anerkennung  seiner Verdienste, zur Ernennung zum 



Kommodore vorschlagen.

§ 8 Gebühren


Gebühren für Leistungen des Vereins an die Mitglieder werden durch den Vorstand festgesetzt

§ 9 Schadenshaftung


Der Verein übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden, , die sich Mitglieder in Ausübung des Sportes bei sportlichen Veranstaltungen des Vereins zuziehen.

§ 10 Änderung der Satzung

Diese Satzung kann nur durch eine dazu einberufene Mitgliederversammlung geändert werden, wenn der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder die Änderung verlangen.

Zur Satzungsänderung sind mindestens ¾  der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

§ 11 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur von zwei aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen beschlossen werden. Zwischen diesen muss ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen, höchstens einem Monat liegen. Für die Beschlussfähigkeit über die Auflösung ist in beiden Versammlungen eine Mehrheit von mindestens ¾ der abgegeben en Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig.


Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an solche Institutionen, deren Ziele denen des Vereins gemäß § 3 dieser Satzung entsprechen und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Wassersports tätig sind.


Jedoch dürfen Beschlüsse darüber erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 12 Rechnungslegung 
Die Verwendung der finanziellen Mittel hat nach den alljährlich aufzustellenden
Haushaltsplänen zu erfolgen.
Die Kassen- und Buchführung ist alljährlich durch die ordentliche Mitgliederversammlung, die zu diesem Zweck 2 Kassenprüfer zu ernennen hat, zu prüfen.
Jahresrechnung und Haushaltsplan sind eine Woche vor der ordentlichen
Mitgliederversammlung beim Schatzmeister aufzulegen

.
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